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VERORDNUNG (EU) Nr. …/2010  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006  

zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –  

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 209 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 

1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 21. Oktober 2010 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht) und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom … (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Verbesserung der Wirksamkeit und Transparenz der Außenhilfe der Gemeinschaft 

wurde 2006 ein neuer Rahmen für die Planung und Durchführung von Hilfsmaßnahmen 

geschaffen. Der Rahmen umfasst Verordnung (EG) Nr. 1085/2006 des Rates vom 17. Juli 

2006 zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe (IPA)1, Verordnung (EG) 

Nr. 1638/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur 

Festlegung allgemeiner Bestimmungen zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschafts- 

und Partnerschaftsinstruments2, Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 des Rates vom 

21. Dezember 2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit 

mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit 

hohem Einkommen3, Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 15. November 2006 zur Schaffung eines Instruments für Stabilität4, 

Verordnung (Euratom) Nr. 300/2007 des Rates vom 19. Februar 2007 zur Schaffung eines 

Instruments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit5, Verordnung (EG) 

Nr. 1889/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur 

Einführung eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie 

und der Menschenrechte – (Europäisches Instrument für Demokratie und Menschen-

rechte)6 und die Verordnung (EG) Nr. 1905/20067. 

                                                 

1 ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 82. 
2 ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 1. 
3 ABl. L 405 vom 30.12.2006, S. 41. 
4 ABl. L 327 vom 24.11.2006, S. 1. 
5 ABl. L 81 vom 22.3.2007, S. 1. 
6 ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 1. 
7 ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 41. 
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(2) Bei der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 sind Inkohärenzen zu Tage 

getreten, was Ausnahmen vom Prinzip der Nichtförderfähigkeit von Kosten im Zusam-

menhang mit Steuern, Zöllen und sonstigen Abgaben im Rahmen der Finanzierung durch 

die Union betrifft. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die betreffenden Bestimmungen 

der genannten Verordnung zu ändern, um sie an die anderen Instrumente anzugleichen. 

(3) Entsprechend Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union geht die vor-

liegende Verordnung nicht über das zur Erreichung der Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 wird wie folgt geändert: 

Artikel 25 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Hilfe der Union darf grundsätzlich nicht dazu verwendet werden, in den Empfänger-

ländern Steuern, Abgaben oder Gebühren zu begleichen." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 


